
V.H.: Eneco Belgium nv 
Battelsesteenweg 455i - 2800 Mechelen - Fax 015 40 41 49 - service@eneco.com - eneco.be - btw BE 0683.948.879 (schuldeisersidentificatie: BE42ZZZ0867055086)

Art der Bezahlung (nur 1 von 2 ankreuzen und zugleich angeben, wie Sie die Rechnung erhalten möchten)

Der Kunde erklärt, dass er vor der Unterzeichnung dieses Vertrags die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Rückseite) zur Kenntnis genommen hat und diesen 
zustimmt. Indem er diesen Vertrag unterzeichnet erklärt er, dass er die Datenschutzbestimmungen gelesen hat und der Verarbeitung seiner persönlichen Daten gemäß der 
Datenschutzbestimmung von Eneco zustimmt. Die Datenschutzbestimmungen von Eneco finden Sie unter https://eneco.be/de/documenten/ .

Kundendaten
 Hr.	   Fr.	 Geburtsdatum 13 - 13 - 1223

Name	 12222222222222222222222222222223

Vorname	 12222222222222222222222222222223

GSM/Tel.	 12222222222222222223  Sprache   DE   NL    FR
E-Mail	 122222222222222222222222222222222222222222222222222222223

Nationalregisternummer (optional)	 13 . 13 . 13 - 123 . 13 	 Vollmacht RR – sektorieller Ausschuss Nationalregister – Datenschutzkommission

Anschlussadresse
Straße	 122222222222222222222222222222222222222223� Nr.  1223  Briefkasten  1223 
Postleitzahl	1223� Gemeinde  122222222222222222222222222222222222222222222223

 	 Ich ziehe um/Ich bin letzten Monat an folgende Adresse umgezogen.		  Umzugsdatum  13 - 13 - 1223

	 Kann an dieser Adresse schon Elektrizität und/oder Gas abgenommen werden? 	   Ja      Nein, der Zähler ist (noch) nicht angeschlossen.

Rechnungsadresse  (wenn von der Anschlussadresse verschieden)
Straße	 122222222222222222222222222222222222222223� Nr.  1223  Briefkasten  1223 
Postleitzahl	1223� Gemeinde  122222222222222222222222223  Land  122222222222222223
Wenn der Kunde schon über einen Versorgungsvertrag mit Eneco für andere oder denselben Anschlusspunkt verfügt, werden diese Anschlusspunkte auf der-/denselben Rechnung(en) gruppiert, 
wobei die zuletzt gewählte Art der Bezahlung bestehen bleibt.
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Zwischenrechnungen, Abschlussrechnungen, Vertragsbestimmungen 
und -erneuerungen werden standardmäßig per E-Mail versandt. Kreuzen 
Sie das nachstehende Kästchen an, wenn Sie diese lieber in Papierform 
erhalten möchten. Das ist vollständig kostenlos.

  Ich möchte alle Mitteilungen in Papierform erhalten.
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Bei Außerhaus-Verkauf oder Fernverkauf, hat der Verbraucher das Recht, innerhalb von 14 Kalendertagen nach Erhalt der Bestätigung vom Vertrag zurückzutreten, kostenlos und ohne 
Begründung. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie, wie das erfolgen kann.

Vertrag über die Lieferung von Elektrizität und/oder Erdgas an 
Privatpersonen in Flandern und in der Wallonie

Ich möchte, dass Eneco mir folgende Energie liefert

Elektrizität 	   unbefristet

Ich wähle Eneco (Name des Produkts) 

122222222222222222222222222

EAN-Kode Tag-Nacht 	 132222222222222223 	  

EAN-Kode exkl. Nacht	 132222222222222223 

Für die Belieferung mit Elektrizität
	   	habe ich keinen Vertrag   	 
	 	 habe ich einen Vertrag mit Enddatum   13 - 13 - 1223   
		  Name des Lieferanten: 12222222222222 (optional)
	 	   Ich möchte bei Ablauf meines heutigen Vertrags wechseln  
		    Ich möchte so schnell wie möglich zu Eneco wechseln

5 4

5 4

D D M M J J J J

Erdgas		   unbefristet

Ich wähle Eneco (Name des Produkts) 

122222222222222222222222222

EAN-Kode Erdgas 	 132222222222222223 	  

Für die Belieferung mit Erdgas	
	   	habe ich keinen Vertrag   	 
	 	 habe ich einen Vertrag mit Enddatum   13 - 13 - 1223   
		  Name des Lieferanten: 12222222222222 (optional)
	 	   Ich möchte bei Ablauf meines heutigen Vertrags wechseln  
		    Ich möchte so schnell wie möglich zu Eneco wechseln

5 4

D D M M J J J J

Ich bezahle Eneco gemäß dem anwendbaren Tarif, der vom Typ und der Leistung des Anschlusses und vom Typ des Verbrauchs an der Anschlussadresse abhängt. Der zutreffende Tarif für Elektrizität und/oder 
Erdgas wird entsprechend der Eneco Preisliste angewandt, die am Tag der Unterzeichnung dieses Vertrages in der Region gültig ist, in der die Anschlussadresse liegt.

Eneco Berater

Vollmacht

Name Gesellschaft	1222222222222222222222222222222223  Ku. Nr. Privatp.� 12222222222223

Name Berater	 1222222222222222222222222222222223  Ku. Nr. Berufl.� 12222222222223

Tel.    122222222222223   Kampagne  122222222222222223  QCOS 	  12222222222223

Hiermit bevollmächtige ich Eneco Belgium nv, in meinem Namen und auf meine Rechnung alle für den Energievertrag mit Eneco erforderlichen und nützlichen 
Schritte beim vorherigen Lieferanten, dem Netzbetreiber oder anderen Diensten oder Personen zu unternehmen.

Unterschrift des Kontoinhabers:Erstellt am  13 - 13 - 1223

in   122222222222222222222

D D M M J J J J

✔

In drei Exemplaren erstellt

in	  1222222222222223

am  13 - 13 - 1223D D M M J J J J

Eneco Belgium nv
Bert Clinckers  
Geschäftsführender Direktor

Unterschrift des Kunden in Zustimmung zu diesem 
Vertrag

✔

Mandat SEPA Europäische Lastschrift für regelmäßige Bezahlungen
Falls ich meine Eneco-Rechnung(en) per Lastschrift bezahle, soll mein aktueller Lastschrift-Auftrag angewandt werden, um meine Rechnung(en) für alle Lieferverträge mit Eneco zu begleichen. 

Ich, der/die Unterzeichnete, Name 122222222222222222223  Vorname 122222222222222222223

ermächtige Eneco Belgium nv (MwSt. BE 0683.948.879) ab heute alle Rechnungen in Verbindung mit dem Liefervertrag für Elektrizität und/oder Gas, abzubuchen über:

  �Mein Bankkonto 	� Durch die Unterzeichnung dieser Vollmacht ermächtigen Sie (A) Eneco Belgium nv, Ihre Bank zu beauftragen, einen Betrag von Ihrem Konto abzuheben, und 
(B) Ihre Bank einen dem Auftrag von Eneco Belgium nv entsprechenden Betrag von Ihrem Konto abzubuchen. Sie können eine Europäische Lastschrift erstattet 
bekommen. Fragen Sie Ihre Bank nach den Bedingungen. Ein Antrag auf Erstattung muss innerhalb von 8 Wochen nach dem Datum der Abbuchung des Betrags 
von Ihrem Konto eingereicht werden.

			  Bankkonto Nr. IBAN 1223 - 1223 - 1223 - 1223    BIC  12222222223

 

			  Adresse des Konto- oder Karten-Inhabers (falls vom Vertragspartner verschieden)

			  Straße 	122222222222222222222222223 	 Nr.   	 1223    Briefkasten 123     
		 Postleitzahl  1223  Gemeinde  1222222222222223 	 Land 	12222222222222222223

 Monatlich per Lastschrift 	 +	+	 	 Ich erhalte keine Zwischenrechnungen 	 	 Ich erhalte weiterhin Zwischenrechnungen

 Monatlich per Überweisung 	  ++	 	 Ich erhalte Zwischenrechnungen

mailto:service%40eneco.com?subject=
https://eneco.be/de/?
https://cdn.eneco.be/downloads/de/general/erklärung-zum-datenschutz.pdf


Artikel 1. Begriffsbestimmungen
Im Rahmen dieses Vertrags versteht man unter:
a) Abnahmepunkt: Die physische Stelle, an der ein Anschluss mit dem Verteilernetz verbunden ist.
b) Konsument: Jede natürliche Person, die Elektrizität, Erdgas und/oder hiermit verbundene Dienste für nicht gewerbliche Zwecke nutzt und abnimmt.
c) Vertrag: Der zwischen Ihnen und Eneco geschlossene Vertrag zu Lieferung, Nutzung und ggf. Rücklieferung von Elektrizität und/oder 

Abnahme und Nutzung von Erdgas und/oder hiermit verbundenen Dienste, zusammen mit den im Artikel 2.1 erwähnten Anlagen.
d) Datum der Notifi kation: Das Datum, an dem eine Mitteilung versandt wird oder das Datum, das in der Kommunikation vermerkt ist. Bei 

Schriftverkehr auf dem Postweg werden dem Postdatum drei (3) Werktage hinzugerechnet. Bei einer E-Mail ist dies der Tag, an dem die 
E-Mail verschickt wird.

e) Eneco/wir: Eneco Belgium nv, mit Gesellschaftssitz in 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, Belgien, eingetragen bei der Zentralen 
Datenbank der Unternehmen unter der Nummer BE 0683.948.879, mit der Telefonnummer +32 15 29 96 30 und der E-Mail-Adresse 
service@eneco.com.

f) Energieteilen: Kunden mit einem digitalen Zähler und dem Messregime 3 (Viertelstundenwerte) können, sofern dies in den geltenden 
regionalen Vorschriften vorgesehen ist, (i) innerhalb einer Energiegemeinschaft oder innerhalb desselben (Wohn-)Gebäudes selbst 
erzeugten Strom untereinander teilen; (ii) selbst erzeugten Strom mit einem anderen Zugangspunkt teilen, dessen Inhaber sie sind; und 
(iii) durch Verkauf von Person zu Person selbst erzeugten Strom direkt an einen anderen Kunden verkaufen.

g) Kunde/Sie: Jeder Konsument oder gewerbliche Kleinkunde für Elektrizität und/oder Erdgas, der von Eneco Elektrizität, Erdgas und/oder 
hiermit verbundene Dienste abnimmt und/oder nutzt.

h) Gewerblicher Kleinkunde für Elektrizität: Jede natürliche, juristische Person oder WEG, die Elektrizität, Erdgas oder damit verbundene 
Dienste von Eneco, zeitweise oder ausschließlich zu gewerblichen Zwecken, nutzt und abnimmt und deren jährlicher Verbrauch an all ihren 
Abnahmepunkten auf dem Transport- oder Verteilernetz unter 100 MWh Elektrizität liegt.

i) Gewerblicher Kleinkunde für Erdgas: Jede natürliche, juristische Person oder WEG, die Elektrizität, Erdgas oder damit verbundene 
Dienste von Eneco, teilweise oder ausschließlich für gewerbliche Zwecke, nutzt und abnimmt und deren jährlicher Verbrauch an all ihren 
Abnahmepunkten auf dem Transport- oder Verteilernetz unter 100 MWh Erdgas liegt.

j) Lieferung: die Lieferung von Elektrizität und/oder Erdgas durch Eneco an den Kunden bis zum Abnahmepunkt.
k) Netztarife: die Tarife für die Nutzung des Verteilungsnetzes sowie die periodischen Tarife für den Anschluss an das Verteilungsnetz für 

Strom oder Erdgas und die Tarife für die Nutzung des Transportnetzes für Strom oder Erdgas.
l) Rücklieferung: der Verkauf von selbst erzeugtem und (über den Abnahmepunkt) in das Stromverteilungsnetz eingespeistem Strom durch 

den Kunden an Eneco.
Die anderen Begriffe werden in den geltenden Gesetzen und Vorschriften defi niert, unter anderem in den technischen Vorschriften, bestimmt. 
Indem Sie einen Vertrag mit Eneco schließen, nehmen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
Artikel 2. Ihr Vertrag
2.1 Ihr Vertrag mit Eneco umfasst den Vertrag in puncto Lieferung, Nutzung und ggf. Rückspeisung, die aktuellen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, ergänzt oder geändert durch eventuelle Sonderbedingungen, die Tarifkarte und die eventuell später schriftlich 
festgelegten Änderungen laut Artikel 6 und, speziell für die Wallonische Region, den Anhang über öffentliche Dienstleistungsverpfl ichtungen 
(https://eneco.be/de/documenten/).

2.2 Im Falle von Widersprüchen haben die besonderen Bedingungen Vorrang vor den allgemeinen Bedingungen.
2.3 Sie erlauben uns, in Ihrem Namen alles Notwendige für eine korrekte Ausführung des Vertrags zu unternehmen, unter anderem das 

Einleiten, Annullieren oder Beenden einer Vorgehensweise bei Lieferantenwechsel.
2.4 Der Vertrag wird geschlossen unter der aufschiebenden Bedingung unserer Annahme nach Überprüfung aller nötigen Elemente, unter 

anderem:
a) ob die technischen Voraussetzungen für die Belieferung erfüllt sind;
b) ob die Vertragsbedingungen und die von Ihnen akzeptierte Tarifkarte, zum Zeitpunkt des Eingangs Ihres Vertrags bei uns gelten 

und anwendbar sind
c) Wenn Eneco der Ansicht ist, dass Sie als zukünftiger Kunde ein außergewöhnliches Risiko darstellen (Schulden bei uns, (Energie-)

Betrug ...), ist Eneco berechtigt, folgende Forderungen an Sie zu stellen:
- Begleichung Ihrer früheren Schulden für Erdgas und/oder Strom bei Eneco.
- Zahlung einer Kaution oder Stellung einer Bankbürgschaft.

2.5 Wenn wir den Vertrag ablehnen, werden wir Ihnen dich innerhalb von 30 Kalendertagen nach Erhalt des Vertrags darüber informieren.
2.6 Wenn Ihr Vertrag ein Fernvertrag ist (zum Beispiel über die Website www.eneco.be) oder außerhalb der Verkaufspunkte unseres 

Unternehmens oder unserer Partner abgeschlossen wird, wird der Vertrag schriftlich bestätigt (z. B. anhand von Brief, E-Mail oder 
eines anderen dauerhaften Datenträgers). Wenn Sie die Möglichkeit haben, unsere Vertragsbedingungen durch die Verwendung eines 
einmaligen Codes, den Sie telefonisch aktivieren, einer Webanwendung, eines Webformulars oder einer E-Mail zu akzeptieren, gilt die 
Meldung, die sich aus der Nutzung dieser Funktionen ergibt, als rechtsgültiger Nachweis Ihrer Zustimmung.

2.7 Wenn wir Sie bitten, eine Garantie zu erbringen, tritt der Vertrag erst in Kraft, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Eine Garantie entspricht 
dem geschätzten Verbrauch für mehrere Monate (mit einem Maximum von drei Monaten) und muss innerhalb von 15 Kalendertagen nach 
unseren Antrag erbracht werden. Der genaue Betrag, die Modalitäten, in Bezug auf die Berechnung, die Bezahlung und Freigabe, werden 
im Antrag erläutert. In Wallonien beträgt eine Garantie für einen Privatkunden niemals mehr als 200 EUR pro Energiequelle.

2.8 Während der gesamten Laufzeit des Vertrages können wir uns nach Ihrer Solvabilität als gewerblicher Kleinkunde für Elektrizität 
und/oder Erdgas erkundigen. Auf der Grundlage von objektiven Kriterien, wie dem Zahlungsrückstand für zwei Rechnungen, können 
wir, soweit gesetzlich zulässig, eine Garantie verlangen, beispielsweise eine Bankbürgschaft oder eine Sicherheit in Höhe eines 
Mehrmonatsverbrauchs Bei Ablehnung unseres Garantieantrags können wir Ihren Vertrag gemäß Art. 11.2 kündigen.

2.9 Sie sind dafür verantwortlich, die für die Lieferung und Rückspeisung erforderlichen Daten sowie deren Änderungen, wie Messdaten, Umzugs- 
und Rechnungsadresse, Teilnahme an und/oder Beendigung von Energieteilen, rechtzeitig und korrekt mitzuteilen. Wenn Sie sich für eine 
Energieteilen entscheiden oder diese beenden möchten, müssen Sie uns und den Netzbetreiber unverzüglich informieren. Im Falle der 
Energieteilen berücksichtigen wir die geänderten Messdaten erst, nachdem und sobald der Netzbetreiber diese an Eneco übermittelt hat.

Artikel 3. Beginn, Laufzeit und Ende
3.1 Die Lieferung und ggf. die Rücklieferung beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem wir als Ihr Lieferant im Zugangsregister des Netzbetreibers 

registriert sind. Falls die Lieferung vor der Unterzeichnung des Vertrages begonnen hat, wird angenommen, dass der Vertrag am Tag 
des Lieferbeginns in Kraft getreten ist. Das tatsächliche Datum des Lieferbeginns kann vom gewünschten Anfangsdatum abweichen. 
Dieses Datum wird durch die in den technischen Vorschriften festgelegten Regeln bestimmt. Für weitere Informationen wenden Sie sich 
bitte an Ihren Netzbetreiber. Eneco haftet nicht für die Vorverlegung oder Verzögerung des Lieferdatums aufgrund unrichtiger und/oder 
unvollständiger Informationen des Kunden oder eines Dritten oder aufgrund der Intervention des Netzbetreibers (siehe auch Artikel 
10 - Umzug). Bei Fernverkauf oder Verkauf außerhalb des Unternehmens an einen Konsumenten, werden wir mit der Lieferung an Sie 
beginnen, nachdem Ihre Widerrufsfrist verstrichen ist, es sei denn Sie ersuchen uns ausdrücklich, schon früher mit der Lieferung zu 
beginnen.

3.2 Ihr Vertrag hat eine begrenzte oder eine unbegrenzte Laufzeit, je nachdem was in Ihrem Vertrag vermerkt ist
3.3 Sie können Ihren Vertrag mit begrenzter oder unbegrenzter Laufzeit kostenlos und unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 3 Wochen ab 

dem Antragsdatum schriftlich (z. B. per Brief oder E-Mail) kündigen. Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die alleinige 
Kündigung durch Sie bei Eneco nicht ausreicht, um einen Abnahmepunkt wirksam zu schließen. Die Absperrung des Abnahmepunktes 
oder die Bekanntmachung des Lieferantenwechsels über den Netzbetreiber gilt für diesen Abnahmepunkt als Kündigung des Vertrags 
Ihrerseits. Bei einer Kündigung des Vertrags werden die feste Vergütung und eine eventuelle Kündigungsgebühr (sofern gesetzlich 
zulässig) gemäß den Bestimmungen der Tarifkarte berechnet.

3.4 Wenn Ihr Vertrag eine unbegrenzte Laufzeit hat, können wir ihn jederzeit unter Wahrung einer Kündigungsfrist von 2 Monaten schriftlich 
kündigen. Sollten wir gesetzlich verpfl ichtet sein, Ihren unbefristeten Vertrag zu deaktivieren, weil es sich nicht mehr um ein aktiv 
angebotenes Produkt handelt, wird Ihnen mindestens 2 Monate vor der Deaktivierung des betreffenden Produkts oder ggf. mindestens 2 
Monate vor Ablauf der im Vertrag festgelegten Preisgarantie ein neues Vertragsangebot zugesandt.

3.5 Wenn Ihr Vertrag eine begrenzte Laufzeit hat, wird er bei Ablauf des Termins automatisch um die gleiche Laufzeit wie ursprünglich 
verlängert, es sei denn Ihr Vertrag sieht etwas anderes vor sowie vorbehaltlich Gesetzesänderungen und weiterer gesetzlicher 
Schutzmaßnahmen. Wir können Ihnen 2 Monate vor dem Enddatum mitteilen, dass wir den Vertrag nicht erneuern möchten, oder Sie 
können auch selbst von einer Erneuerung Abstand nehmen, indem Sie uns dies 1 Monat vor der Erneuerung schriftlich mitteilen. Sollte es 
gesetzlich untersagt sein, Ihren Vertrag mit einer begrenzten Laufzeit zu erneuern oder zu verlängern, übermitteln wir Ihnen mindestens 
2 vor dem Enddatum einen neuen Vertragsvorschlag.

3.6 Der Vertrag läuft in jedem Fall noch solange wir im Zugangsregister als Verantwortlicher für die Lieferung an Ihrem Abnahmepunkt 
vermerkt sind.

Artikel 4. Widerruf
4.1 Insofern es sich um eine Vereinbarung handelt, die per Fernverkauf oder per Verkauf außerhalb des Unternehmens geschlossen wurde, 

haben Sie als Konsument das Recht, Ihren Vertrag kostenlos und binnen einer Frist von 14 Kalendertagen und ohne Begründung 
widerrufen. Diese Frist beginnt mit dem Tag des Erhalts unserer Bestätigung.

4.2 Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, so teilen Sie uns Ihren Entschluss in einer eindeutigen Erklärung per Brief oder E-Mail mit. 
Diese Erklärung ist an Eneco nv, Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, Belgien, zu richten, oder per E-Mail an service@eneco.com oder 
https://eneco.be/de/kontakt. Sie können hierzu den Mustervordruck, den Sie auf unserer Website fi nden, downloaden, sind jedoch nicht 
dazu verpfl ichtet.

4.3 Wenn Sie beantragt haben, schon während der Widerrufsfrist die Lieferung von Erdgas und/oder Elektrizität beginnen zu lassen, zahlen Sie im 
Fall eines Widerrufes einen Betrag entsprechend der bis zum Zeitpunkt des Widerrufes schon gelieferten Menge an Erdgas und/oder Elektrizität.

Artikel 5. Preiszusammensetzung und Produkten
5.1 Der Kunde schuldet den Preis (bestehend unter anderem aus dem Energiepreis, den Netztarifen, Steuern und Abgaben), der von Eneco 

in der geltenden Tarifkarte und den eventuellen Sonderbedingungen festgelegt wird. Eneco hat das Recht, alle Abgaben, insbesondere 
Steuern, Gebühren oder Kosten/Zuschläge, die Eneco aufgrund einer direkten oder indirekten Verpfl ichtung durch eine Behörde und/oder 
zuständige Stelle zu tragen hat, an den Kunden weiterzugeben.

 Diese Steuern/Abgaben umfassen auch die Kosten für den Erwerb von Emissionsrechten im Rahmen des Europäischen 
Emissionshandelssystems (ETS2).

5.2 Eneco stellt dem Kunden alle Kosten in Rechnung, die der Netzbetreiber für die auf Wunsch des Kunden, auf Veranlassung des Netzbetreibers 
oder aufgrund eines Versäumnisses oder Irrtums Ihrerseits erbrachten Leistungen Lieferung, Nutzung und Rücklieferung in Rechnung stellt.

5.3 In den Fällen, in denen dies gemäß den geltenden Vorschriften zulässig ist, berechnet Eneco dem Konsument als säumig gilt, direkt die 
die Kosten für den Einbau des Haushaltszählers an seiner neuen Adresse, wenn er umzieht.

5.4 Rabatte im Rahmen von Werbeaktionen werden unter der Voraussetzung gewährt, dass die Bedingungen der Werbeaktion eingehalten 
werden. Werberabatte können nicht kumuliert werden, sofern nicht anders vorgesehen oder mit Ihnen vereinbart. Der gewährte Rabatt 
kann niemals höher sein als der berechnete Energiepreis ( = Festpreis und kWh-Preis ).

5.5 Im Falle der Energiegteilen schuldet der Kunde die von Eneco auf der Grundlage der Preisliste festgelegte oder in gesonderten 
Bedingungen festgelegte Gebühr. Die Vergütung, die Eneco dem Kunden im Falle einer Rückspeisung schuldet, wird bei Konsumenten mit 
dem Preis verrechnet, den der Kunde Eneco für den von ihm bezogenen und verbrauchten Elektrizität schuldet.

5.6 Die aktuellsten Informationen über unsere Preise, Produkte und Dienstleistungen fi nden Sie auf unserer Website, 
www.eneco.be/nl/elektriciteit-gas . Die Preisvergleiche der Regulierungsbehörden fi nden Sie auf den Webseiten von CREG (CREG scan), 
VNR (V-test), CWaPe (CompaCWaPe) und Brugel (Brusim).

Artikel 6. Änderung der Preise und Bedingungen
6.1 Wir können die Bedingungen Ihres Vertrags mit einer begrenzten oder unbegrenzten Laufzeit, den festen Energiepreis oder die 

Indexierungsformel für Ihren variablen Energiepreis ändern, sofern diese Änderungen nicht zur Folge haben, dass Ihre Situation dann 
weniger vorteilhaft als vorher ist und indem wir Ihnen diese Änderungen im Voraus per Post, E-Mail und/oder über die Website mitteilen.

6.2 Im Falle einer Änderung der Vertragsbedingungen oder Änderung der Tarife zu Ihrem Nachteil, bei einem Vertrag mit unbegrenzter 
Laufzeit, benachrichtigen wir Sie schriftlich, per Brief oder E-Mail, mindestens 2 Monate vor dem Inkrafttreten der Änderungen. Sie 
können diese Änderungen unter Anwendung der in Artikel 3 des Vertrages erwähnten Vorgehensweise ablehnen, kostenlos und ohne 
irgendeinen Schadensersatz leisten zu müssen.

6.3 Wenn ein Vertrag mit begrenzter Laufzeit nach dem Enddatum unter Änderung der Bedingungen oder des Energiepreises zu Ihrem 
Nachteil erneuert wird, informieren wir Sie mindestens 2 Monate vor dem Enddatum schriftlich, per Brief oder per E-Mail, darüber. Sie 
können diese Erneuerung ablehnen, indem Sie kostenlos und ohne jeglichen Schadenersatz, den Vertrag laut Artikel 3 kündigen. Wenn 
Sie zum Enddatum des Vertrags mit begrenzter Laufzeit der vorgeschlagenen Erneuerung nicht zugestimmt haben und nicht zu einem 
anderen Lieferanten gewechselt haben, beliefern wir Sie gemäß dem Tarif und den Bedingungen für das günstigste äquivalente Produkt in 
unserem heutigen Angebot (= dies ist das Produkt, dessen Parameter (fester/variabler Preis, grüner Strom, Laufzeit, Dienste im Vertrag 
enthalten, Online-Vertrag usw.) Ihrem Vertrag am nächsten kommen.

6.4 Änderungen von anderen Bestandteilen als dem Energiepreis oder von anderen Bedingungen als den Bedingungen, die sich auf die 
Lieferung oder Abnahme von Elektrizität und/oder Erdgas beziehen und die außerhalb unseres Einfl ussbereichs liegen, können jeweils 
angewendet werden.

6.5 Wir können ebenfalls jederzeit den festen Preis oder die Indexierungsformel für den Energiepreis ändern:
a) wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen abgeändert werden, und dies den Preis beeinfl usst.
b) wenn ein Parameter der Indexierungsformel aus der Indexierungsformel für den variablen Energiepreis verschwindet, nicht mehr 

oder nicht mehr regelmäßig veröffentlicht wird.
 In diesen Fällen werden wir den Energiepreis oder den Parameter für die Indexierung des variablen Energiepreises mittels eines 

gleichwertigen Parameters anpassen und Sie so schnell wie möglich von dieser Änderung in Kenntnis setzen.
Artikel 7. Netzbetreiber, Messung, Bereitstellung und Abrechnung des Verbrauchs
7.1 Als Kunde schließen Sie mit uns einen Liefervertrag ab. Der Betrieb des Netzes und die Kontinuität der Versorgung liegen in der 

Verantwortung des Netzbetreibers. Der Netzbetreiber ist verantwortlich für die Regelung der Qualität der Entnahme, der Lieferung von 
Strom und/oder Erdgas, der Messeinrichtungen, der für den Anschluss der Anlagen relevanten technischen Bestimmungen sowie der Zu- 
und Abschaltung der Zähler. Wenn Ihre Strom- und/oder Erdgasversorgung durch den Netzbetreiber eingeschränkt oder unterbrochen 
wird, wird die Versorgung automatisch eingestellt. Diese Einschränkung und/oder Unterbrechung fällt nicht unter die Haftung von Eneco.

7.2 Der Netzbetreiber stellt Ihren Verbrauch und ggf. Ihre Einspeisung im Falle der Rückeinspeisung fest und leitet ihn in regelmäßigen 
Abständen an uns weiter. Normalerweise erfolgt dies einmal pro Jahr, außer im Fall einer monatlichen Abrechnung (siehe dazu Artikel 
7.5). Der Netzbetreiber nimmt den Zählerstand, den er aus der Ferne aufgenommen hat, abgelesen hat oder den Sie selbst korrekt 
durchgegeben haben, als Grundlage. Wenn der Netzbetreiber nicht über einen gültigen Zählerstand verfügt, nimmt er eine Schätzung 
vor. Soweit dies technisch möglich ist, können Sie sich auch dafür entscheiden, den Verbrauch pro Viertelstunde messen zu lassen. Diese 
Entscheidung bleibt bestehen, bis Sie eine andere Entscheidung treffen.

7.3 Wenn der Kunde den Zählerstand mitteilt, ist er für die Richtigkeit dieser Angabe verantwortlich. Die Mess- und Verbrauchsdaten des 
Netzbetreibers haben in jedem Fall Vorrang.

7.4 Außer im Fall der Monatsabrechnung berechnen wir Ihnen Anzahlungen für die Lieferung. Diese Anzahlungen basieren auf dem 
geschätzten Betrag Ihrer nächsten Jahresabrechnung, dies unter Berücksichtigung Ihres geschätzten Energieverbrauchs, des heutigen 
und erwarteten Preises für ihren Energieverbrauch und Ihren Zählerstandermittlungsmonat, ohne eventuelle Sonderbedingungen zu 
beachten. Falls Sie noch keine Energie bei Eneco verbraucht haben, nehmen wir als Grundlage den historischen, vom Netzbetreiber 
übermittelten Verbrauch der Wohnung/des Hauses. Wir können Ihren Anzahlungsbetrag ändern, unter Berücksichtigung vorstehend 
genannter Elemente, wenn wir Sie im Voraus darüber informieren und Sie diese Änderung nicht innerhalb von 15 Tagen nach unserer 
diesbezüglichen Mitteilung ablehnen. Sie können jederzeit über my.eneco.be oder bei unserem Kundendienst beantragen, den Betrag der 
folgenden Anzahlungen anzupassen. Diesen Antrag können wir nur begründeterweise ablehnen.

7.5 Wenn wir Ihre Zählerstände vom Netzbetreiber erhalten haben, erstellen wir eine Abrechnung. Diese Abrechnung berücksichtigt die 
bereits berechneten Anzahlungen.

7.6 Sofern dies für das von Ihnen gewählte Produkt machbar ist, d. h. wenn es technisch möglich ist und Sie sich dafür entscheiden, erstellen 
wir eine monatliche Abrechnung. In diesem Fall berücksichtigt die Rechnung den echten Verbrauch in dem Monat und kann die monatliche 
Rechnung starke Unterschiede aufweisen. Die Entscheidung dafür gilt ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat folgt, in dem Sie 
sich für die monatliche Abrechnung entschieden haben, und gilt, bis Sie eine andere Entscheidung treffen. Eneco behält sich das Recht 
vor, die Häufi gkeit der Anpassungen zu beschränken.

7.7 Wenn Sie der Meinung sind, dass die Zählerstände auf Ihrer Rechnung nicht korrekt sind, bitten wir Sie, innerhalb des Monats Kontakt 
mit uns aufzunehmen, damit wir eine Berichtigung beim Netzbetreiber beantragen können. Stimmt der Netzbetreiber zu, werden wir auf 
dieser Basis eine korrigierte Rechnung erstellen.

7.8 Wenn Sie meinen, dass Ihr Zähler nicht korrekt funktioniert, dann kontaktieren Sie den Netzbetreiber, um ihm dieses Problem zu melden.
7.9 Sowohl der Kunde als auch Eneco können im Falle von Zweifeln an der Genauigkeit der Messung die Messeinrichtung überprüfen lassen. 

Dies geschieht auf Kosten des Antragstellers.
Artikel 8. Sozialer Tarif
8.1 Als Folge einer staatlichen Sozialmaßnahme kann die Lieferung oder die Bedingungen der Lieferung von Eneco vorübergehend ausgesetzt 

oder geändert werden.
8.2 Wenn Sie von Eneco zum Sozialtarif beliefert werden, wird Ihnen dieser Abnahmepunkt von uns zum Sozialtarif in Rechnung gestellt. 

Der letzte kommerzielle Abnahmetarif, zu dem wir Sie beliefert haben, gilt dann nicht mehr. Sobald Sie keinen Anspruch mehr auf den 
Sozialtarif haben oder auf diesen verzichten, liefern wir Ihnen weiterhin das günstigste gleichwertige Produkt aus unserem Angebot, 
dessen Leistungsdaten dem Sozialtarif am nächsten kommen.

8.3 Wenn Eneco Sie infolge einer Sozialmaßnahme nicht mehr beliefert, zum Beispiel, aber nicht ausschließlich, bei der Übernahme durch 
den Sozialanbieter, gilt Ihr Vertrag als gekündigt. Wenn die staatliche Maßnahme eingestellt wird, können wir uns bereit erklären, Sie mit 
dem günstigsten gleichwertigen Produkt aus unserem Sortiment zu beliefern, dessen Leistungsdaten Ihrem letzten Produkt bei Eneco am 
nächsten kommen, und zwar zu dem zum Zeitpunkt der Neulieferung geltenden Preis.

Artikel 9. Bezahlung
9.1 Jede Bezahlung erfolgt über eine Überweisung oder eine Lastschrift.
9.2 Jede Rechnung ist innerhalb von 15 Tagen ab Erhalt der Rechnung zu bezahlen. Falle der Lastschrift wird der Zahlungsauftrag erst am 

Verfalltag der Rechnung an das Finanzinstitut übermittelt.
9.3 Wenn Sie nach Verrechnung von eventuellen, nicht bezahlten Rechnungen und/oder unbezahlten Rechnungen, ein Guthaben besitzen, 

zahlen wir Ihnen dieses zurück, insofern wir über Ihre Kontonummer verfügen, innerhalb von 15 Tagen aus , sofern wir Ihre Kontonummer 
kennen.. Im Falle einer verspäteten Rückzahlung oder im Fall einer fehlerhaften Rechnung und unter dem Vorbehalt, dass Sie nicht 
Gegenstand einer anderen Kompensationsvorgehensweise sind, können Sie bei uns beantragen, dass wir Ihnen die Beträge zahlen 
(zurück). Die Zahlungsmodalitäten sind in Artikel 13 (Fehlerhafte Rechnungsstellung oder verspätete Erstattung durch Eneco) geregelt.

9.4 Wenn Sie Ihre Rechnung nicht innerhalb der angegebenen Frist begleichen oder wenn die Zahlung per Lastschrift fehlschlägt, z. B. weil 
Sie sie verweigert haben oder weil nicht genügend Geld auf Ihrem Konto ist, schulden Sie Zinsen, Kosten und Schadenersatz.
9.4.1. Wenn Sie ein Konsument sind , senden wir Ihnen eine Mahnung zur Zahlung des Betrags innerhalb von 14 Kalendertagen zu 

zahlen. Die Frist von 14 Kalendertagen beginnt im Falle einer Mahnung per Post am dritten Werktag nach dem Versanddatum und 
im Falle einer Mahnung per E-Mail am ersten Kalendertag nach dem Versanddatum. Wenn Sie innerhalb dieser Frist nicht zahlen, 
schulden Sie ab dem 15. Kalendertag Zinsen. Diese Zinsen werden auf der Grundlage des gesetzlichen Zinssatzes berechnet. Wir 
können von Ihnen auch eine pauschale Entschädigung verlangen, die wie folgt lautet:
a) 20 EUR, wenn der geschuldete Betrag 150 EUR oder weniger beträgt;
b) 30 EUR plus 10 % des fälligen Betrags der Tranche zwischen 150,01 und 500 EUR, wenn der fällige Saldo zwischen 150,01 

und 500 EUR liegt;
c) 65 EUR plus 5 % des auf die Tranche über 500 EUR entfallenden Betrags mit einem Höchstbetrag von 2000 EUR, wenn der 

geschuldete Restbetrag über 500 EUR liegt.
 Für die erste Mahnung, mit einem Höchstbetrag pro Kalenderjahr für die ersten Mahnungen bei Nichtzahlung von drei 

Fälligkeitsterminen, berechnen wir Ihnen keine Mahngebühren. Für jede weitere Mahnung berechnen wir Ihnen bis zu 7,5 EUR 
zuzüglich etwaiger Portokosten. Bleibt auch nach der ersten Mahnung die (vollständige) Zahlung aus, können wir Ihnen erneut 
eine Inverzugsetzung zukommen lassen, für die wir Ihnen in Flandern bis zu 20 EUR (Inverzugsetzung gemäß Artikel XIX.7 §1 
WER) und in Wallonien und in der Region Brüssel-Hauptstadt bis zu 15 EUR in Rechnung stellen können. Wenn wir die Zahlung der 
in diesem Artikel festgelegten pauschalen Entschädigung verlangen, sind diese Kosten in Flandern in der Entschädigung enthalten. 
Befi ndet sich Ihr Anschlusspunkt in der Region Wallonien, schulden Sie keine pauschale Entschädigung. Eneco berechnet Ihnen 
neben dem geschuldeten Betrag und den Verzugszinsen lediglich Inkassokosten bis zu einem Höchstbetrag von 55 EUR pro Jahr 
und Energiequelle.

9.4.2. Wenn Sie gewerbliche Kleinkunden oder WEG sind, schulden Sie ab dem Fälligkeitsdatum Ihrer Rechnung Zinsen. Diese Zinsen 
werden nach dem Zinssatz des Gesetzes vom 2. August 2002 zur Bekämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr 
berechnet. Außerdem können wir Ihnen eine pauschale Entschädigung in Höhe von 10 % des unbezahlten Betrags in Rechnung 
stellen, mindestens jedoch 25 EUR.

 Für kleine gewerbliche Kunden hat Eneco Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 15 EUR pro versandter Mahnung und 
25 EUR pro versandter Inverzugsetzung. Unbeschadet des Rechts von Eneco auf Erstattung der Kosten für gerichtliche und/oder 
außergerichtliche Inkassomaßnahmen, die gemäß diesem Vertrag anfallen, wenn Sie ein kleiner gewerblicher Kunde sind.

9.5 Wir senden Ihnen die Mahnung per Post oder per E-Mail an die uns zuletzt bekannte E-Mail-Adresse
9.6 Eine verspätete Bezahlung einer Rechnung hat zur Folge, dass alle anderen Rechnungen, auch wenn dafür eine Zahlungsfrist gewährt 

wurde, ab dem Zeitpunkt der Inverzugsetzung sofort fällig werden. Eine Bezahlung Ihrerseits gilt als Begleichung der ältesten offenen 
Rechnung(en).

9.7 Wenn Sie Ihre Rechnung anzweifeln, senden Sie uns innerhalb von 12Monaten ab der Zustellung der Rechnung die nötigen Unterlagen 
zu. Nach Ablauf dieser Frist akzeptieren Sie endgültig und bedingungslos unsere Schuldforderung.

9.8 Wenn wir eine Rechnung korrigieren müssen, haben wir ebenfalls zwölf Monate Zeit, dies zu tun. Wenn die Korrektur einem Dritten, 
beispielsweise dem Netzbetreiber, zuzuschreiben ist, gilt eine Korrekturfrist gemäß den geltenden Vorschriften, und diese Beschränkung 
auf 12 Monate fi ndet keine Anwendung. Wenn der Kunde eine Korrektur beantragt und diese Korrektur begründet ist, muss die Korrektur 
der Rechnung innerhalb von 30 Tagen erfolgen.

9.9 Als Konsument können Sie beantragen, dass wir die Jahresabrechnung oder die Abschlussrechnung aus der Bezahlung per Lastschrift 
herausnehmen, wobei Ihnen dafür keine zusätzlichen Kosten berechnet werden.

9.10 Im Falle einer Zahlungsverzugs seitens des Konsumenten können wir den Vertrag konform der Gesetzgebung zu gemeinwirtschaftlichen 
Verpfl ichtungen kündigen (weitere Informationen unter https://www.vlaamsenutsregulator.be/nl (Flandern) ; unter www.cwape.be 
(Wallonien), www.brugel.be (Region Brüssel Hauptstadt)).

Artikel 10. Umzug
10.1 Bei Umzug läuft Ihr Vertrag an der neuen Adresse weiter, es sei denn, Sie beantragen in Ihrer Eigenschaft als Konsument eine Beendigung 

des Vertrags.
10.2 Sie müssen uns über das Umzugsdatum informieren. Die Zählerstände und das Umzugsdatum teilen Sie uns am Umzugsdatum oder 

spätestens 30 Tage nach dem Umzugsdatum mit. In diesem Fall endet die Rechnungsstellung an der alten Adresse am Umzugsdatum, 
wie vom Netzbetreiber bestätigt. Wenn Sie uns nicht oder nicht rechtzeitig benachrichtigen, gelten die Verpfl ichtungen aus dem Vertrag 
weiterhin, also auch die Bezahlung der (von wem auch immer) bezogenen Energie.

10.3 Für die Übermittlung der Zählerstände der alten oder neuen Adresse verwenden Sie das Energieübernahmedokument 
(eneco.be/nl/energieovernamedocument oder auf Anfrage). Dieses Dokument muss von allen Beteiligten unterzeichnet werden. 
In diesem Fall gelten die Zählerstände und das Umzugsdatum als unbestritten. Liegt kein ausgefülltes und übermitteltes 
Energieübernahmedokument vor, berechnet Eneco den Zeitraum zwischen dem Umzugsdatum und dem gewählten Startdatum der 
Lieferung bei Eneco zum günstigsten Tarif am Umzugsdatum, wenn das Umzugsdatum mehr als 30 Tage vor dem gewählten Startdatum 
der Lieferung bei Eneco liegt. Ab dem von Ihnen gewählten Startdatum der Lieferung durch Eneco gilt das von Ihnen gewählte Produkt 
mit der dazugehörigen Tarifkarte.

10.4 Zur Sicherung der Versorgungskontinuität zu sichern, müssen wir über die Angaben zum neuen Bewohner an der Adresse, die Sie 
verlassen, verfügen. Wenn Sie diese Angaben nicht besitzen, dann teilen Sie uns bitte die Angaben des Hauseigentümers mit.

Artikel 11. Unterbrechung der Lieferung
11.1 Sofern die regionalen Vorschriften keine andere Regelung vorsehen, können wir die Lieferung und/oder Rücklieferung unter 

Berücksichtigung der in Artikel 9.10 genannten Schutzmaßnahmen vorzeitig einstellen oder unterbrechen, wenn Sie als Kunde Ihren 
Zahlungsverpfl ichtungen nicht nachkommen. Die geltenden regionalen Verfahren für die Kündigung eines Vertrags wegen Nichterfüllung 
Ihrer Zahlungsverpfl ichtungen sind::
a) Wallonien: Nach Durchlaufen des Verfahrens wegen Zahlungsausfalls und einer Entscheidung des Friedensrichters, die den Vertrag 

aufhebt.
b) Flandern: Der Kunde reagiert nicht innerhalb von 15 Tagen auf die Inverzugsetzung von Eneco oder kommt seiner 

Zahlungsvereinbarung nicht nach. Eneco gewährt Ihnen bei dieser Kündigung eine Kündigungsfrist von 45 Kalendertagen.
c) Brüssel: Nach Durchlaufen des Verfahrens wegen Zahlungsausfalls und einer Entscheidung des Friedensrichters, der den Vertrag 

aufl öst.
11.2 Eneco kann die Lieferung und/oder Rückspeisung jederzeit einstellen:

a) Nach Versand einer Kündigung gemäß Art. 3.4 und 3.5.
b) Im Falle von Betrug.
c) Wenn Anzeichen dafür vorliegen, dass Ihre fi nanzielle Situation als Klein-Gewerbetreibender für Strom und/oder Erdgas derart ist, 

dass Sie Ihren Zahlungsverpfl ichtungen nicht nachkommen können. In diesem Fall, wenn Sie ein Klein- Kleingewerbetreibender für 
Strom und/oder Erdgas sind, schulden Sie von Rechts wegen eine Stornierungsgebühr in Höhe von 10 % des unbezahlten Betrags, 
mindestens jedoch 25 EUR, unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 10 und unseres Rechts, die Erstattung des tatsächlichen 
Schadens zu verlangen, der nicht durch die oben genannte Klausel abgedeckt wäre.

11.3 Die Lieferung kann ebenfalls unterbrochen werden:
a) Wenn kein Anschlussvertrag mit dem Netzbetreiber abgeschlossen wurde oder wenn der Anschlussvertrag mit dem Netzbetreiber 

ganz oder teilweise gekündigt wurde;
b) Bei Einstellung oder Unterbrechung der Verteilung durch den Netzbetreiber;
c) Oder auf Anordnung einer Behörde;

Artikel 12. Haftung
12.1 Im Schadensfall muss jede Reklamation innerhalb von 30 Tagen nach dem Schadensfall oder nach dem Datum, an dem der Schadensfall 

vernünftigerweise festgestellt werden konnte, schriftlich an uns gerichtet werden, andernfalls verfallen die Rechte.
12.2 Wir haften nicht für Angelegenheiten, die gesetzlich unter die Haftung Ihres Netzbetreibers fallen, insbesondere die Qualität oder 

Kontinuität der Lieferung und die Messung Ihres Energieverbrauchs. Im Falle solcher Schäden müssen Sie sich an Ihren Netzbetreiber 
wenden. Sofern nicht anders vereinbart, haften wir nicht für Ihre elektrische Anlage oder Ihren Anschlusspunkt.

12.3 Sofern in diesem Vertrag und einer eventuellen regionalen Schadensregelung in Bezug auf Energie nichts anderes bestimmt ist, haften 
wir höchstens für körperliche und direkte Sachschäden, die zurückzuführen sind auf:
a) die Nichteinhaltung der wesentlichen Verpfl ichtungen dieses Vertrags.
b) Betrug, schwerem Fehler oder absichtlichem Fehler.
c) einer Handlung oder Unterlassung unsererseits oder einer Person, für die wir im Falle von Tod oder Körperverletzung haften.

12.4 Die Entschädigung für die in Artikel 12.3 genannten Schäden ist auf die Beträge begrenzt, die wir Ihnen im Laufe des Vertragsjahres, in 
dem der Schadensfall eingetreten ist, in Rechnung stellen und von Ihnen erhalten haben. Diese Beschränkung gilt nicht im Todesfall oder 
bei Körperschäden unseres Kunden infolge einer Handlung oder Nachlässigkeit unsererseits.

12.5 Jede Entschädigung für immaterielle Schäden wie Betriebsschäden, entgangener Gewinn, Produktionsverluste oder Einkommensverluste 
ist ausdrücklich ausgeschlossen.

12.6 Die Haftung von Eneco für verborgene Mängel so wie diese in den Artikeln 1641 bis 1649 des alten (belgischen, Anm. d. Übers.) 
Bürgerlichen Gesetzbuches defi niert sind, ist ausgeschlossen, wenn Eneco beweist, dass der Mangel nicht feststellbar war.

Artikel 13. Fehlerhafte Abrechnung oder verspätete Rückzahlung durch Eneco/ Nichteinhaltung durch Eneco
13.1 Im Falle eines schwerwiegenden Verstoßes unsererseits können Sie den Liefervertrag vorzeitig per Einschreiben mit sofortiger Wirkung 

und ohne gerichtliche Intervention kündigen.
13.2 Sofern die regionalen Vorschriften keine andere Entschädigung vorsehen, haben Sie als Kunde Anspruch auf Verzugszinsen zum 

gesetzlichen Zinssatz aufgrund einer fehlerhaften Rechnungsstellung durch uns oder einer verspäteten Rückzahlung unsererseits. Diese 
Zinsen beginnen ab dem Datum Ihres schriftlichen Einspruchs oder Ihrer schriftlichen Mahnung zu laufen.

13.3 In Bezug auf einen Anschlusspunkt schuldet Eneco Ihnen für die ersten drei Mahnungen keine Mahngebühren. Für jede weitere Mahnung 
schuldet Eneco maximal 7,50 EUR zuzüglich etwaiger Portokosten.

 Wenn auch nach der ersten Mahnung keine (vollständige) Rückzahlung durch Eneco erfolgt, können Sie Eneco in Verzug setzen, wofür Sie 
Eneco in Flandern bis zu 20 EUR und in Wallonien und in der Region Brüssel-Hauptstadt bis zu 15 EUR Kosten in Rechnung stellen können.

 Nur in Flandern und Brüssel ist es möglich, nach der Inverzugsetzung eine pauschale Entschädigung (wie in Art. 9.4.1 beschrieben) von Eneco 
zu verlangen. Wenn Sie diese Entschädigung verlangen, sind die Mahn- und Inverzugsetzungskosten in dieser Entschädigung enthalten.

13.4 Wenn Sie gewerblicher Kleinkunde oder VME sind, schuldet Ihnen Eneco Zinsen ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Bezahlung hätten 
ausführen müssen, oder im Falle einer fehlerhaften Rechnungsstellung aufgrund eines Fehlers unsererseits ab dem Datum Ihres 
schriftlichen Einspruchs. Diese Zinsen werden gemäß dem Gesetz vom 2. August 2002 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im 
Geschäftsverkehr berechnet. Sie können auch eine pauschale Entschädigung in Höhe von 10 % des ausstehenden Betrags verlangen, 
mindestens jedoch 25 EUR.

 Als gewerblicher Kleinkunde oder VME haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 15 EUR pro versandter Mahnung und 25 
EUR pro versandter Inverzugsetzung. Unbeschadet des Anspruchs auf Erstattung der Kosten für gerichtliche und/oder außergerichtliche 
Inkassomaßnahmen, die gemäß dieser Vereinbarung anfallen, wenn Sie ein gewerblicher Kleinkunde sind.

Artikel 14. Datenschutz
14.1 Indem Sie diesem Vertrag ausdrücklich zustimmen und ihn genehmigen, erklären Sie, die Datenschutzverordnung von Eneco gelesen zu 

haben und mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in Anwendung der Datenschutzverordnung von Eneco einverstanden zu 
sein. Sie fi nden die aktuelle Version der Datenschutzverordnung auf Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie.

14.2 Weitere Informationen zu den Anforderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit gemäß Buch VIII des Wirtschaftsgesetzbuches fi nden Sie auf 
dieser Seite: Barrierefreiheits-Erklärung | Eneco Belgien.

Artikel 15. Höhere Gewalt
Eneco kann nicht haftbar gemacht werden, wenn Eneco den eigenen Verpfl ichtungen, die sich aus dem vorliegenden Vertrag ergeben, aus 
Gründen höherer Gewalt nicht oder verspätet nachkommt. Unter Höhere Gewalt wird unter anderem verstanden: jedes Ereignis, das weder Sie 
noch wir berechtigterweise beherrschen können, einschließlich, jedoch nicht ausschließlich, beschränkt auf Unterbrechungen des Transports, 
der Übertragung und der Verteilung, Defekte oder Ausfälle der Systeme der Netzbetreiber, Fehler seitens des Netzbetreibers, außergewöhnliche 
Wetterbedingungen, Streiks usw. Dauert ein Fall von höherer Gewalt mindestens 1 Monat an, können die Vertragsparteien den Vertrag teilweise 
oder ganz beenden, vorbehaltlich einer schriftlichen Übereinkunft, und ohne die Möglichkeit, einen Schadensersatz beanspruchen zu können.
Artikel 16. Geltendes Recht – zuständiges Gericht – Übertragung – Nichtigkeiten – Veränderung der Umstände
16.1 Ihr Vertrag unterliegt belgischem Recht. Für Konsumenten können etwaige Streitigkeiten bezüglich der Ausführung oder Auslegung Ihres 

Vertrags nach Wahl der klagenden Partei vor dem Gericht des Wohnsitzes des Beklagten oder vor dem Gericht des Ortes, an dem die 
streitigen Verpfl ichtungen erfüllt wurden oder zu erfüllen sind, verhandelt werden. Für kleine gewerbliche Kunden sind ausschließlich die 
Gerichte der Gerichtsbezirke Mechelen oder Antwerpen für Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrem Vertrag zuständig.

16.2 Wir haben das Recht, Ihren Vertrag ganz oder teilweise ohne Ihre Zustimmung zu übertragen, unter dem Vorbehalt, dass eine solche 
Übertragung nicht zu für Sie weniger günstigen Bedingungen führt (insbesondere in Bezug auf die Garantien). Sie haben keinesfalls das 
Recht, Ihren Vertrag zu übertragen.

16.3 Die Nichtigkeit einer Klausel des Vertrages bewirkt nicht die Nichtigkeit des vollständigen Vertrages.
16.4 Die Parteien schließen die Anwendung von Artikel 5.74 des Bürgerlichen Gesetzbuches („Änderung der Umstände“) aus.
Artikel 17. Kommunikation und Beanstandungen
17.1 Für alle Kommunikationen, Fragen oder Beanstandungen können Sie den Kundendienst von Eneco kontaktieren. Wir versuchen, Ihnen so 

schnell wie möglich zu antworten.
 Per Brief: Eneco Belgium nv, Battelsesteenweg 455i, 2800 Mechelen, Belgien
 Per Telefon: +32 15 29 96 30
 Per E-Mail: service@eneco.com
 Über die Website: eneco.be/de/kontakt
17.2 Wenn Sie sich für die elektronische Kommunikation entscheiden, erfolgt die Kommunikation von Eneco standardmäßig per E-Mail. Außer 

in gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen kann der kleine Gewerbekunde in keinem Fall die Rechnungsstellung für seinen Verbrauch 
über elektronische Kommunikation wählen. Sie erhalten Mitteilungen, wie beispielsweise die Vertragsbestätigung und Rechnungen, 
einschließlich Jahresabrechnungen, nicht mehr in Papierform per Post. Die elektronische Rechnung ist die einzige offi zielle Rechnung. 
Sie können Ihre Rechnungen auch in einem digitalen Archiv im persönlichen Kundenbereich My Eneco einsehen, wo sie 18 Monate 
lang verfügbar bleiben. Ab dem 1. Januar 2026 ist Eneco verpfl ichtet, den Verbrauch eines kleinen gewerblichen Kunden mittels einer 
strukturierten elektronischen Rechnung (Peppol-BIS-Format) zu fakturieren, die der kleine gewerbliche Kunde über das Peppol-Netzwerk 
erhält. Weitere Informationen zu Peppol fi nden Sie in unseren FAQ (https://eneco.be/nl/business/contact/e-facturatie/). Eneco hat die 
freie Wahl, eine andere Versandart für die Rechnung zu wählen, wenn der Kleinunternehmer nicht bereit ist, ab dem 1.1.2026 Peppol-
Rechnungen zu empfangen. Eneco haftet in keiner Weise für die Versäumnisse belgischer Mehrwertsteuerpfl ichtiger und/oder Dritter 
hinsichtlich des korrekten Empfangs einer strukturierten elektronischen Rechnung über das Peppol-Netzwerk. Sie sind selbst für die 
Einhaltung der für Sie geltenden Gesetze und Vorschriften verantwortlich, wie z. B. die gesetzliche Verwaltung und Aufbewahrungspfl icht.

17.3 Sie sind für die Gültigkeit und die korrekte Angabe Ihrer (E-Mail-)Adresse verantwortlich. Sie verpfl ichten sich, Ihre E-Mails/
Kommunikation regelmäßig zu lesen und sicherzustellen, dass Ihr Postfach den Empfang von E-Mails von Eneco zulässt. Sie informieren 
Eneco unverzüglich über jede Änderung Ihrer (E-Mail-)Adresse. Eine fehlerhafte Angabe Ihrer (E-Mail-)Adresse oder eine nicht 
rechtzeitige Mitteilung der geänderten (E-Mail-)Adresse kann nicht als Rechtfertigung für eine nicht (rechtzeitige) Bezahlung als Kunde 
geltend gemacht werden. Stellt Eneco fest, dass die E-Mails nicht an Sie zugestellt werden können, kann Eneco einseitig beschließen, auf 
Papierkommunikation umzustellen. Wenn die Kommunikation von Eneco unbeantwortet bleibt, behält sich Eneco das Recht vor, die von 
Ihnen gewählte Kommunikationspräferenz einseitig anzupassen.

17.4 Wenn Ihr Vertrag mit Eneco online abgeschlossen wurde, können Sie sich zur Online-Beilegung Ihrer Streitigkeit an die ODR-Plattform 
wenden (https://consumer-redress.ec.europa.eu/). Haben Sie keine gemeinsame Lösung mit uns gefunden? Dann können Sie sich 
jederzeit an den Föderalen Ombudsdienst für Energie wenden. Beachten Sie jedoch, dass dieser erst tätig werden kann, nachdem Sie 
zuvor gemeinsam mit uns versucht haben, eine Lösung zu fi nden. Weitere Informationen fi nden Sie unter www.ombudsmanenergie.be/nl. 
Kunden in Wallonien können sich ebenfalls an den Vermittlungsdienst der CWAPE (Regionaler Vermittlungsdienst für Energie) wenden, 
entweder telefonisch unter (081/325302), über die Website (www.cwape.be/srme) , per E-Mail (SRME@cwape.be) oder per Post (SRME, 
CWaPE – Commission wallone pour l’Energie, Route de Louvain-la-Neuve, 4, bte 12, 5001 Namur (Belgrade)).

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Eneco Belgium nv („Eneco”) für einen Vertrag über Lieferung, Nutzung und ggf. Rücklieferung von Elektrizität und/oder Abnahme und 
Nutzung von Erdgas und hiermit verbundene Dienste in Belgien durch Konsumenten, gewerbliche Kleinkunden und WEGs (Version 01/10/2025)


